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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1953

Norm

ABGB §46

Rechtssatz

Für die P icht zum Ersatz des Schadens, den die Verlobte durch den von uhr vorgenommenen Verkauf ihrer Möbel

und die Aufgabe ihrer Wohnung erlitten hat, genügt objektive Kausalität.
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